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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Zur Bekämpfung von schwerer Kriminali-

tät mit grenzüberschreitender Dimension

sowie von Straftaten zum Nachteil der In-

teressen der Union kann durch ein Euro-

päisches Gesetz des Rates eine Europäi-

sche Staatsanwaltschaft ausgehend von Eu-

rojust eingesetzt werden. Der Rat be-

schließt einstimmig nach Zustimmung des

Europäischen Parlaments.

(1) Zur Bekämpfung von schwerer Kriminali-

tät mit grenzüberschreitender Dimension

sowie von Straftaten zum Nachteil der In-

teressen der Union kann durch ein Euro-

päisches Gesetz des Rates eine Europäi-

sche Staatsanwaltschaft ausgehend von Eu-

rojust eingesetzt werden. Der Rat be-

schließt einstimmig nach Zustimmung des

Europäischen Parlaments.

(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft ist –

gegebenenfalls in Verbindung mit Euro-

pol – zuständig für strafrechtliche Untersu-

chung und Verfolgung sowie Anklageer-

hebung in Bezug auf Personen, die als Tä-

ter oder Teilnehmer schwere, mehrere

Mitgliedstaaten betreffende Straftaten oder

Straftaten zum Nachteil der finanziellen

Interessen der Union begangen haben, die

in dem Europäischen Gesetz nach Absatz 1

festgelegt sind. Die Europäische Staatsan-

waltschaft ist zuständig für die Erhebung

der öffentlichen Anklage vor den zuständi-

gen Gerichten der Mitgliedstaaten wegen

dieser Straftaten.

(2) Die Europäische Staatsanwaltschaft ist –

gegebenenfalls in Verbindung mit Euro-

pol – zuständig für strafrechtliche Untersu-

chung und Verfolgung sowie Anklageer-

hebung in Bezug auf Personen, die als Tä-

ter oder Teilnehmer schwere, mehrere

Mitgliedstaaten betreffende Straftaten oder

Straftaten zum Nachteil der finanziellen

Interessen der Union oder gegen die Si-

cherheit der gemeinsamen Währung be-

gangen haben, die in dem Europäischen

Gesetz nach Absatz 1 festgelegt sind. Die

Europäische Staatsanwaltschaft ist zustän-

dig für die Erhebung der öffentlichen An-

klage vor den zuständigen Gerichten der

Mitgliedstaaten wegen dieser Straftaten.



(3) Der Europäischen Staatsanwaltschaft

kann die Leitung und Kontrolle operati-

ver Ermittlungen und Maßnahmen von

Europol übertragen werden, soweit Eu-

ropol eigene Ermittlungskompetenzen

wahrnimmt und keine Sachleitungsbe-

fugnis einer Justizbehörde eines Mit-

gliedsstaates besteht.

(3) Das in Absatz 1 genannte Europäische Ge-

setz legt die Rechtsstellung der Europäi-

schen Staatsanwaltschaft, die Modalitäten

für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die für

ihre Tätigkeit geltenden Verfahrensvor-

schriften sowie die Regeln für die Zuläs-

sigkeit von Beweismitteln und für die ge-

richtliche Kontrolle der von der Europäi-

schen Staatsanwaltschaft bei der Erfüllung

ihrer Aufgaben vorgenommenen Prozess-

handlungen fest.

(4) Das in Absatz 1 genannte Europäische Ge-

setz legt die Rechtsstellung der Europäi-

schen Staatsanwaltschaft, die Modalitäten

für die Erfüllung ihrer Aufgaben, die für

ihre Tätigkeit geltenden Verfahrensvor-

schriften sowie die Regeln für die Zuläs-

sigkeit von Beweismitteln und für die ge-

richtliche Kontrolle der von der Europäi-

schen Staatsanwaltschaft bei der Erfüllung

ihrer Aufgaben vorgenommenen Prozess-

handlungen fest.

Begründung:

Abs. 1 und 2

Eine Zuständigkeit einer Europäischen Staatsanwaltschaft für jegliche schwere Kriminalität mit

grenzüberschreitenden Bezügen ist kaum abgrenzbar und geht zu weit. Es ist beim derzeitigen

Stand der Integration ausreichend, die Zuständigkeit auf den Schutz der finanziellen Interessen und

der gemeinsamen Währung zu erstrecken.

Abs. 2 (neu)

Die justizielle Aufsicht über Europol durch eine Europäische Staatsanwaltschaft kommt nur inso-

weit in Betracht, als eine Rechtsaufsichtslücke besteht, die von den zuständigen Justizbehörden der

Mitgliedstaaten nicht abgedeckt werden kann. Andernfalls entstünde eine nachteilige Doppelzu-

ständigkeit ohne klare Kompetenzabgrenzung.


